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3. Auflösung Gemeindeverband «Kreisschule am Maiengrün (KSAM)»; Genehmigung 

der Satzungen «Schulen am Maiengrün SAM» und Beitritt mit Oberstufe Hendschiken 
 

Antrag 
Den Satzungen des neuen Gemeindeverbandes «Schulen am Maiengrün (SAM)» mit Beitritt 
der Oberstufe Hendschiken und der damit verbundenen Auflösung des bisherigen Gemein-
deverbandes «Kreisschule am Maiengrün (KSAM)» (Oberstufen) sei zuzustimmen. 

 

 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Stimmvolk hat am 27. September 2020 entschieden, dass es in Zukunft eine schlankere  
Führungsstruktur an den Aargauer Volksschulen will und die Schulpflegen entsprechend abge-
schafft werden sollen. Ab dem 01. Januar 2022 geht somit die gesamte strategische Führung an 
den Aargauer Volksschulen von der Schulpflege an den Gemeinderat über. 
 
In diesem Zusammenhang haben die Gemeinden Dottikon und Hägglingen beschlossen, dass die 
beiden Gemeindeverbände «Kreisschule am Maiengrün» (Oberstufe Dottikon, Hägglingen und 
Hendschiken) und «Primarschule am Maiengrün» (Primarschulen Dottikon und Hägglingen) zu  
einem Verband zusammengeführt werden sollen. Der Gemeinderat Hendschiken hat in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeit erhalten, eine allfällige Anbindung der Primarschule Hendschiken an 
den neuen Gemeindeverband «Schulen am Maiengrün» zu prüfen und sich aktiv in diesen Prozess 
einzubringen. 
 
Die Gemeinderäte der drei Gemeinden Dottikon, Hägglingen und Hendschiken haben entschieden, 
ihre Schulen per 1. Januar 2022 in den neuen Gemeindeverband «Schulen am Maiengrün» zusam-
menzuführen. 
 
Die Gemeindeversammlung Hendschiken hat am 09.06.2021 die Rückweisung dieses Geschäfts 
zur Überarbeitung beschlossen. Gestützt darauf wurde mit den Gemeinderäten Dottikon und Hägg-
lingen eine Anpassung der Satzungen in zwei Punkten verhandelt. Beide Gemeinden haben diesen 
Änderungen zugestimmt (siehe Ziffer 4). 
 
Der Gemeinderat Hendschiken hat gestützt auf die intensiv geführten Diskussionen den Bei-
tritt zum neuen Gemeindeverband SAM in zwei Traktanden aufgeteilt: 
1. Auflösung des bisherigen Gemeindeverbandes KSAM; Genehmigung der (angepassten) Sat-

zungen des Gemeindeverbandes SAM mit Beitritt der Oberstufe Hendschiken (dies ist das vor-
liegende Traktandum 3); 

2. Beitritt Kindergarten und Primarschule Hendschiken zum neuen Gemeindeverband «Schulen 
am Maiengrün SAM» (dies ist das nachfolgende Traktandum 4). 
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2. Schulen am Maiengrün 
 
2.1. Organisation  
 
Der Gemeindeverband «Schulen am Maiengrün» wird künftig von einem Vorstand geführt.  
 
Der Vorstand umfasst 5 bis 7 Mitglieder, wobei der Gemeinde Dottikon maximal 3 Sitze und den 
Gemeinden Hägglingen und Hendschiken maximal je 2 Sitze zugeteilt werden.  
 
Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Gemeinderat der jeweiligen Verbandsgemeinde gewählt.  
 
Mindestens ein Mitglied je Gemeinde muss dem Gemeinderat angehören. Dadurch werden die  
aktive Mitwirkung und Vertretung der jeweiligen gemeindespezifischen Anliegen sichergestellt. 
 
Zusätzliche Person, welche über entsprechendes Wissen im Schulbereich verfügen, können eben-
falls in den Vorstand gewählt werden. Das trägt dazu bei, dass der Vorstand mit Mitgliedern besetzt 
werden kann, die über Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen im Schulbereich, ICT usw. verfügen.  
 
Der Vorstand konstituiert sich selbst. Präsident/in und Vizepräsident/in dürfen nicht der gleichen 
Verbandsgemeinde angehören. 
 
 
2.2. Aufgaben Vorstand 
 
Der Vorstand führt den Schulverband strategisch und organisatorisch. 
 
Ihm obliegt u.a. die Anstellung der Schulleitung, der Lehrpersonen und des weiteren Personals.  
 
Zudem gehören die Festlegung der Schulgelder sowie die Beschlussfassung über das Budget und 
die Jahresrechnung inkl. der Investitionsrechnungen, des Rechenschaftsberichts und der Kreditab-
rechnungen in den Kompetenzbereich des Vorstandes.  
 
Die Aufgaben der bisherigen Schulpflegen werden neu stufengerecht auf den Vorstand und die 
Schulleitungen verteilt. 
 
 
2.3. Standorte und Zuteilungen 
 
Für die Oberstufenschüler/innen ändert sich durch die Neuorganisation in ihrem Schulalltag nichts.  
 
Alle Oberstufenschüler/innen der Verbandsgemeinden besuchen den Schulstandort in Dottikon 
(Risi).  
 
Die Hendschiker Schüler/innen des Dorfteils Bühl können ihre schulische Laufbahn nach wie vor in 
Ammerswil und Lenzburg absolvieren. 
 
Die jeweiligen Kindergarten- und Primarschulschulanlagen bleiben vollumfänglich im Eigentum und 
in der Verantwortung der jeweiligen Standortgemeinden. Sie werden dem Verband ohne Verrech-
nung der Schulanlagekosten oder Mieten zur Verfügung gestellt.  
 
 
2.4. Finanzierung 
 
Die Rechnungsführung des Gemeindeverbandes wird von der Sitzgemeinde Dottikon übernommen.  
 
Der Nettoaufwand des Verbandes wird abzüglich der Schulgelder der Nichtverbandsgemeinden auf-
grund der Schülerzahlen auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt und diesen in Rechnung gestellt. 
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3. Fazit 
 
Der Gemeinderat Hendschiken sieht in der Übertragung der strategischen und organisatorischen 
Führung an den Vorstand «Schulen am Maiengrün SAM» das grösste Potenzial zur Umsetzung von 
schlanken und professionellen Führungsstrukturen.  
 
Im Bereich der Oberstufe sind die Gemeinden Dottikon, Hägglingen und Hendschiken bereits seit 
2014 im gemeinsamen Verband «Kreisschule am Maiengrün KSAM» zusammengeschlossen. Die 
Zusammenarbeit in diesem Verband funktioniert sehr gut und hat sich bewährt. 
 
 
4. Weiteres Vorgehen 
 
Die Gemeindeversammlungen der Gemeinden Dottikon und Hägglingen haben der Auflösung des 
Gemeindeverbands «Kreisschule am Maiengrün (KSAM)» Ende Juni 2021 zugestimmt. Sie haben 
die neuen Satzungen «Schulen am Maiengrün SAM» mit folgenden, vom Gemeinderat Hendschiken 
nach der Gemeindeversammlung vom 09.06.2021 beantragten Änderungen mit grossem Mehr ge-
nehmigt: 
 
§ 14    Initiativ- und Referendumsrecht 

4 Die erforderliche Unterschriftenzahl für Initiative und Referendum beträgt 5 % der Stimmberechtig-
ten der Verbandsgemeinden. 

§ 23     Satzungsänderungen, Beitritt 

2 Satzungsänderungen ohne erhebliche finanzielle und strukturelle Auswirkungen oder rein formel-
ler Natur können vom Vorstand entschieden werden. Sie bedürfen der Zustimmung eines qualifizier-
ten Mehrs von 2/3 der anwesenden Vorstandsmitglieder. 

 
Die beiden Verbandsgemeinden kamen mit diesen Änderungen den Bedenken aus Hendschiken 
wegen der zu hohen Hürden beim Initiativ- und Referendumsrecht sowie der möglicherweise zu 
grossen Kompetenzen des Vorstands diskussionslos entgegen.  
 
Der Beitritt zum Gemeindeverband «Schulen am Maiengrün SAM» erfolgt mit der Annahme seiner 
Satzungen durch die Gemeindeversammlungen.  
 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Dottikon und Hägglingen haben an ihren Einwohner-
gemeindeversammlungen vom Juni 2021 der Auflösung der Gemeindeverbände „Primarschule am 
Maiengrün“ und „Kreisschule am Maiengrün“ und der Genehmigung der Satzungen des neuen Ge-
meindeverbandes „Schulen am Maiengrün“ zugestimmt. Will die Gemeinde Hendschiken die Ober-
stufe weiterhin mit Dottikon und Hägglingen gemeinsam führen, ist diesem Geschäft zuzustimmen. 
Im Falle einer Ablehnung muss für die Hendschiker Oberstufenschüler und -Schülerinnen eine Ver-
tragslösung mit Dottikon und Hägglingen gefunden werden. Dabei ist es möglich, dass sich das 
Schulgeld für Hendschiken erhöhen könnte. 
 
 
 
Als Papierversion können die Unterlagen per E-Mail (info@hendschiken.ch) oder telefonisch (062 
885 50 80) bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden. 
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